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Betrifft
Resolution des Gemeinderates Kreuzstetten vom 16. Juni 2015 betreffend TTIP

Sehr geehrte Frau geschaftsflihrende Gemeinderatin!

Herr Landeshauptmann Dr. Erwin Proll hat uns lhr Schreiben vom 22. Juni 2015 mit der
angeschlossenen Resolution der Marktgemeinde Kreuzsstetten vom 16. Juni 2015

betreffend TTIP weitergeleitet.

Auch das Land Niederosterreich beobachtet die derzeit gefuhrten Verhandlungen zum
Freihandelsabkommen TTIP aufmerksam und kritisch. Erschwerend wirkt sich dabei aus,
dass die Kommission die eigentlichen Verhandlungsgegenstande nicht vollstandig
veroffentlicht. Transparenz muss bei den Verhandlungen jedoch oberste Prioritat haben.
Wir haben daher als Bundesland bereits frihzeitig alle unsere von der Verfassung
eingeraumten Mdoglichkeiten ausgeschopft, um transparente Verhandlungen zu erreichen
und die Aufrechterhaltung der hohen europaischen Standards fur unsere Bevodlkerung

auch in Zukunft zu gewahrleisten.

So hat der NO Landtag bereits in seiner 12. Sitzung am 10. April 2014 eine Resolution
zum Freihandelsabkommen TTIP beschlossen (Ltg.-341-1/A-3/17- 2014). Darin fordert der
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Landtag die Beibehaltung der hohen europaischen Standards, insbesondere in den
Bereichen Arbeitsrecht, Produktsicherheit sowie beim Verbraucher-, Gesundheits-,
Umwelt-, Tier- und Datenschutz, einen besseren Informationsaustausch zwischen den EU-
Institutionen und den Mitgliedstaaten wahrend der Verhandlungen und die Beachtung der
nationalen Rechtsvorschriffen durch internationale Konzerne im Rahmen der
Investitionsschutzvertrage. In seiner zweiten Resolution zur TTIP, die der NO Landtag in
seiner 22. Sitzung am 19. Februar 2015 beschlossen hat (Ltg.-585-1/A-2/2-2015), fordert
der Landtag darUber hinaus die Ratifizierung des Abkommens durch das Europaische
Parlament und die nationalen Parlamente und lehnt die Schiedsgerichtsbarkeit in
Freihandelsabkommen ab, solange ein Missbrauch von Investitionsschutzinstrumenten
nicht ausgeschlossen werden kann. Der NO Landtag bekréftigte die Ablehnung der
Schiedsgerichte fur Investorenstreitigkeiten in einer dritten Resolution zur TTIP vom
17.6.2015 (Ltg.-670/V-3/3-2015).

In diesem Sinne haben sich auch alle neun Bundeslander in einer einheitlichen
Landerstellungnahme gemals Art. 23d B-VG verstandigt und einen ganzen
Forderungskatalog an die Bundesregierung gerichtet. Diese Forderungen zielen auf eine
verbindliche Sicherstellung der in der EU geltenden Normen und Standards. Weitere
Marktoffnungsschritte und Liberalisierungsbestrebungen werden v.a. im Bereich der

Daseinsvorsorge abgelehnt.

Wir hoffen, sehr geehrte Frau Gemeinderatin, Ihnen mit diesen Ausfiihrungen gedient zu

haben und verbleiben

mit freundlichen Grif3en
NO Landesregierung

Im Auftrag
Dr.TraulBRnig

Dieses Schriftstiick wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur

AMTSSIGNATUR




		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




